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Allgemeines Rundschreiben Nr. 5/2022 
vom 13. Januar 2022 

 

 
Corona:  
Verordnung zur Änderung der Corona-Schutzmaßnahmen-AusnahmeV und der Corona-
EinreiseV 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Bundesregierung hat die Verordnung zur Änderung der Covid-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmeverordnung (SchAusnahmV) und der Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinrei-
seV) beschlossen, die wir Ihnen anliegend zur Verfügung stellen. Mit der Verordnung werden die 
Definition zum Impf- und Genesenennachweis sowie die Quarantäne-Regelungen für geimpfte und 
genesene Personen den aktuellen Entwicklungen angepasst. Der Bundestag soll der Verordnung 
heute zustimmen. Der Bundesrat wird am Freitag in einer Sondersitzung über die Änderungen 
abstimmen.    
 
I. Neuregelung zum Impfnachweis 
 

Mit einer Änderung des § 2 Nr. 3 SchAusnahmV werden für das Vorliegen eines vollständigen 
Impfschutzes neben den Angaben zu den anerkannten Impfstoffen und der erforderlichen Anzahl 
an Einzelimpfungen auch Angaben hinsichtlich der erforderlichen Anzahl von Auffrischungsimp-
fungen und Intervallzeiten eingeführt, die nach einer Impfung für eine vollständige Schutzimpfung 
abgewartet werden müssen und die höchstens zwischen den Einzel- oder Auffrischungsimpfungen 
liegen dürfen.  
Wie bislang sind die auf der Webseite des Paul-Ehrlich-Instituts in Abstimmung mit dem RKI veröf-
fentlichten Vorgaben für diese Kriterien maßgeblich. Eine gleichlautende Anpassung wird in § 2 Nr. 
10 der CoronaEinreiseV vorgenommen.  
 
Es ist damit zu rechnen, dass zukünftig auf der EU- oder der Bundesebene Regelungen über die 
erforderliche Anzahl von Auffrischungsimpfungen und zu berücksichtigenden Intervallzeiten getrof-
fen werden. Sobald entsprechende Vorgaben verabschiedet werden, erhalten Sie hierüber weitere 
Informationen.  
 
II. Genesenennachweis 
 

Nach der Anpassung der Definition in § 2 Nr. 5 SchAusnahmV muss der Genesenennachweis den 
auf den Internetseiten des RKI veröffentlichten Vorgaben entsprechen.  
Es handelt sich dabei um die Art der zugrundeliegenden Testung zum Nachweis einer vorherigen 
Infektion (z. B. PCR-Test), die Zeit, die nach der Testung vergangen sein muss (Beginn des Gene-
senenstatus) sowie die Zeit, die die Testung höchstens zurückliegen darf (Ablauf des Genesenen-
status). Für den Ablauf des Genesenenstatus kann auch der Nachweis der Aufhebung einer Qua-
rantäne (z. B. durch Freitestung) bestimmt werden.  
Eine gleichlautende Anpassung wird in § 2 Nr. 8 der CoronaEinreiseV vorgenommen.    
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III. Quarantäne für Geimpfte und Genesene 
 

Nach der Neufassung von § 6 Abs. 2 SchAusnV besteht für Geimpfte und Genesene keine Aus-
nahme von der Quarantäne, wenn nach den vom RKI unter 
 

www.rki.de/kontaktpersonenmanagement 
 
veröffentlichten Vorgaben eine Quarantäne auch für bestimmte geimpfte und genesene Personen 
möglich ist (§ 6 Abs. 2 N. 1 SchAusnahmV) oder die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland 
nach Voraufenthalt in einem als Virusvariantengebiet festgestellten Gebiet erfolgt.    
 
 
IV. Folgen der Neuregelungen 
 

Durch die Neuregelungen zum Impf- und Genesenennachweis sowie zur Quarantäne für Geimpfte 
und Genesene wird eine kontinuierliche, jeweils den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
entsprechende, Weiterentwicklung möglich. Um einer weiteren dynamischen Ausbreitung von 
Corona-Virusvarianten entgegenzuwirken, ist es sinnvoll, die Vorgaben des RKI bzw. des Paul-
Ehrlich-Instituts zugrunde zu legen.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Kühnel 

 

 

Anlage 

http://xm0il.mjt.lu/lnk/EAAAAnlen60AAAAAAAAAAKOQ3kAAAYCrZFEAAAAAAA7eRQBh3wVQdnDQAa6hQIe3X2rzCPW3FwAN_yA/1/s0db5giI8o---uTJMXlriQ/aHR0cDovL3d3dy5ya2kuZGUva29udGFrdHBlcnNvbmVubWFuYWdlbWVudA

